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Anforderung für die Zulassung zur Prüfung für den S chwerpunkt in Neonatologie ab 2010 
 

 
1. Fachärztin* für Pädiatrie 

2. Mindestens 2 Jahre absolviert als Oberärztin* in einer Weiterbildungsstätte Kat. A (tertiäres 

Perinatalzentrum, später Level III) 

3. Mindestens 5 Tage strukturierte Weiterbildung in Neonatologie (Besuch von Neo4Neo-

Kurs oder äquivalenter Weiterbildung) 

4. Besuch eines Führungskurses (mindestens 2 Tage) 

5. Kenntnisse in Perinatologie (Prüfungsgrundlage EGONE-Module für Geburtshilfe)  

6. FHM-Zeugnis für Weiterbildung zum Schwerpunkt Neonatologie Weiterbildungsstätte Kat 

A (später Level III) unterzeichnet von Leiterin* der WBS. 

7. Ausweis einer wissenschaftlichen Tätigkeit auf dem Gebiet der Neonatologie , oder einer 

Teilnahme an einer multizentrischen, randomisierten, kontrollierten Studie als 

Verantwortliche* für ihre Klinik 

8. Ab 2011 gültig: praktische Erfahrung in Schädelsonographie (dokumentiert mit 50 eigenen 

Untersuchungen) oder Besuch eines Grund- und Aufbaukurses in Schädelsonographie 

(mindestens 2 Tage oder 16 Credits) 

9. Ab 2011 gültig: Logbuch unterzeichnet von Leiterin* der WBS 

  

* Gilt auch für männliche Kollegen. 
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